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Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Amts- und Organhaftpflichtversicherung 
 

 
Was ist versichert?  Was ist nicht versichert? 

 
Versichert im Rahmen der Versicherungssumme sind die 
Erfüllung gerechtfertigter Schadensersatzverpflichtungen 
und Abwehr unberechtigter Ansprüche aufgrund des 
Amtshaftungs - oder des Organhaftpflichtgesetzes  
 
 bei Personenschäden 
 bei Sachschäden 
 bei reinen Vermögensschäden, die weder auf einem 

Personen- noch Sachschaden zurückzuführen sind 
 

 Luft-, Wasser- und Kraftfahrzeugrisiken 
 Allmählich eintretende Schäden 
 Schäden aus der Beeinträchtigung der Beschaffenheit von Luft, 

Erdreich oder Gewässer (Umweltstörungen) 
 Schäden, die dem Versicherungsnehmer selbst, nahen 

Angehörigen, den mitversicherten Personen und an beteiligten 
Gesellschaften zugefügt werden 

 reine Vermögensschäden aus der Tätigkeit als Aufsichts-, Bei- und 
Verwaltungsrates, Vorstand, Geschäftsführer, Leiter, Syndikus oder 
Angestellter von Gesellschaften, Verbänden, Vereinen und jeglichen 
Unternehmungen 

 Finanzierungs,- Geld-, Kredit- oder Wertpapiergeschäfte 
 Einbußen bei Krediten oder Kapitalinvestitionen  
 Verletzung der Schweigepflicht 
 Geld, Wechsel und Wertpapiere 
 Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 
 kriegerische Ereignisse jeder Art 
 Erdrutsch, Lawinen und Überflutungen 
 Schäden in Zusammenhang mit der Auswirkung der Atomenergie 
 rechtswidrige oder vorsätzliche Schadenherbeiführung 

 
 

 Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

! Bei zu niedriger Versicherungssumme. 
! Wird ein Selbstbehalt vereinbart, wird dieser vom 

Entschädigungsbetrag abgezogen. 
! Der schadenauslösende Verstoß muss sich während der 

Wirksamkeit des Versicherungsschutzes (Laufzeit des Vertrages) 
ereignen und der Verstoß kann nur mehr eine begrenzte Zeit nach 
Vertragsende gemeldet werden. 

 

 Wo bin ich versichert? 

 Versicherungsschutz ist gegeben, wenn der Verstoß auf österreichischem Hoheitsgebiet gesetzt wird. 
 

 Welche Verpflichtungen habe ich? 

− Die TIROLER muss vollständig und ehrlich informiert werden - vor Vertragsabschluss und während der Vertragslaufzeit.  
− Schäden und dadurch erhobene Ansprüche sowie die Einleitung verwaltungsbehördlicher oder gerichtlicher Strafverfahren sind der 

TIROLER innerhalb einer Woche zu melden. 
− Ansprüche dürfen nur von der TIROLER anerkannt werden. Weisungen sind zu befolgen. Der Anwalt wird von der TIROLER 

beauftragt. 
− Jeder Schaden ist gering zu halten. An der Feststellung des Schadenfalles und seiner Folgen ist mitzuwirken. (z.B. Erteilung von 

Auskünften und Überlassung von Originalbelegen). 
 

 Wann und wie zahle ich? 

Sie zahlen Ihre Prämie fristgerecht im Voraus – je nach vertraglicher Vereinbarung, jährlich, halbjährlich, vierteljährlich oder monatlich 
z.B. mit SEPA-Lastschrift, Onlinebanking oder Zahlschein. 
 

 Wann beginnt und endet die Deckung? 

Beginn:  Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Datum in der Versicherungspolizze. Voraussetzung ist, dass die Zahlung der ersten 
Versicherungsprämie rechtzeitig erfolgt. 
Ende:  Beträgt die vereinbarte Versicherungsdauer weniger als ein Jahr, endet der Versicherungsschutz ohne Kündigung zum 
vereinbarten Zeitpunkt. Verträge mit einer Dauer von einem Jahr oder länger verlängern sich nach Vertragsablauf jeweils automatisch 
für ein weiteres Jahr, sofern Sie oder die TIROLER nicht fristgerecht kündigen. 
 

 Wie kann ich den Vertrag kündigen? 

Sie können den Vertrag zum Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit kündigen. Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate. 
Darüber hinaus kann der Vertrag aus weiteren Gründen, z.B. im Schadenfall, vorzeitig gekündigt werden. 
 

 


